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war. Folglich kann an die bisherige Rechtsprechung ange-
kn�pft werden.

2. Sp�rbarkeit des Rechtsverstoßes

Im Unterschied zu § 4 Nr. 11 UWG 2008 bildet die Sp�r-
barkeit des Rechtsverstoßes nunmehr einen Bestandteil der
Unlauterkeitspr�fung. Diese systematische Ver�nderung
f�hrt indessen – jedenfalls bei der Verletzung medien-
rechtlicher Bestimmungen – nicht zu neuen qualitativen
Maßst�ben.
F�r die Ermittlung der Sp�rbarkeit kann daher auf die
bisherigen Wertungen der Rechtsprechung zur�ckgegriffen
werden. Danach kommt es darauf an, ob der Rechtsverstoß
das Marktverhalten der betroffenen Marktteilnehmer be-
einflusst60 und hierdurch die F�higkeit des betroffenen
Marktteilnehmers, sich auf Grund von Informationen zu
entscheiden, beeintr�chtigt und er zu einer gesch�ftlichen
Entscheidung veranlasst wird, die er sonst nicht getroffen
h�tte.61 Im Falle eines getarnten Medieninhalts in der Pres-
se ist dies beispielsweise der Fall, wenn der Leser zun�chst
veranlasst wird, dem kommerziellen Beitrag �berhaupt
Beachtung zu schenken und sodann den darin enthaltenen
Informationen angesichts des Abdrucks im redaktionellen
Teil eine grçßere Bedeutung beimisst als einem hinrei-
chend als Werbung gekennzeichneten Beitrag.62

VI. Zusammenfassung

Die Erkennbarkeit kommerzieller Kommunikation ist
auch nach dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur

�nderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb ein zentraler Grundsatz des Lauterkeitsrechts. Ge-
sch�ftliche Handlungen m�ssen als solche eindeutig er-
kennbar sein.
Ist der kommerzielle Zweck einer gesch�ftlichen Hand-
lung nicht erkennbar, dann muss nach neuer Rechtslage
zwischen Verhaltensweisen gegen�ber Verbrauchern und
gegen�ber sonstigen Marktteilnehmer unterschieden wer-
den:

• Gesch�ftliche Handlungen gegen�ber Verbrauchern
sind neben den speziellen Tatbest�nden der „Schwarzen
Liste“ insbesondere nach § 5 a Abs. 6 UWG zu beur-
teilen.

• F�r gesch�ftliche Handlungen gegen�ber sonstigen
Marktteilnehmern findet bei einem Verschweigen des
kommerziellen Zwecks § 5 a Abs. 1 UWG Anwendung.
Handelt es sich dagegen um eine T�uschung durch
positives Tun, kann § 5 Abs. 1 UWG eingreifen.

• In beiden F�llen kann erg�nzend der Rechtsbruchtat-
bestand (§ 3 a UWG) herangezogen werden, da insbe-
sondere medienrechtliche Vorschriften, die ein Kennt-
lichmachen kommerzieller Inhalte gebieten, Marktver-
haltensregelungen sind.

60 Vgl. BGH, 31. 10. 2012 – I ZR 205/11, K&R 2013, 404 = GRUR 2013,
644, Rn. 26 = WRP 2013, 764 – Preisr�tselgewinnauslobung V.

61 Vgl. BGH, 1. 7. 2010 – I ZR 161/09, K&R 2011, 38 = GRUR 2011, 163,
Rn. 23 = WRP 2011, 210 – Flappe.

62 Vgl. BGH, 31. 10. 2012 – I ZR 205/11, K&R 2013, 404 = GRUR 2013,
644, Rn. 26 = WRP 2013, 764 – Preisr�tselgewinnauslobung V.
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Die Strategie f�r einen digitalen Binnenmarkt – Erste
Schritte f�r eine Modernisierung des Urheberrechts

Die Schaffung eines funktionierenden digitalen Binnen-
marktes ist derzeit ohne Frage im Fokus der Europ�ischen
Kommission. Auf die am 6. 5. 2015 verçffentlichte „Stra-
tegie f�r einen digitalen Binnenmarkt in Europa“1 folgten
am 9. 12. 2015 die ersten konkreten Vorschl�ge f�r die
angek�ndigte Modernisierung des europ�ischen Urheber-
rechts. Pr�sentiert wurde zum einen ein Aktionsplan, in
welchem die anstehenden Reformen pr�zisiert werden.2

Zum anderen legte die Kommission einen Vorschlag f�r
eine Verordnung zur Gew�hrleistung der grenz�berschrei-
tenden Portabilit�t von Online-Inhaltediensten im Binnen-
markt vor.3 Dar�ber hinaus k�ndigte die Kommission in
ihrer Pressekonferenz vom 9. 12. 2015 f�r dieses Jahr eine
F�lle von Gesetzgebungsvorschl�gen zur Harmonisierung
und Modernisierung des Urheberrechts an.4 Der Beitrag
soll nicht nur einen �berblick �ber die aktuellen Entwick-
lungen geben, sondern auch die von der Kommission an-
gek�ndigten Schritte in ihren jeweiligen Kontext setzen.

I. Die Strategie

„Die digitale Revolution ver�ndert die Welt, in der wir
leben, radikal“ – schreibt G�nther Oettinger, Kommissar

f�r digitale Wirtschaft und Gesellschaft, in einem Edito-
rial der K&R.5 Die neuen technischen Mçglichkeiten
stellen auch das europ�ische Urheberrecht vor neue Her-
ausforderungen. Der EuGH muss immer h�ufiger �ber
grundlegende Fragen neuer Nutzungsformen – wie den
Weiterverkauf von Software6 oder die urheberrechtliche
Zul�ssigkeit des Framings7 – entscheiden. Doch die be-
stehenden gesetzlichen Regelungen, welche von den Lu-
xemburger Richtern auszulegen sind, datieren in weiten
Teilen um die Jahrtausendwende und m�ssen in Anbe-
tracht der technologischen Weiterentwicklung als �berholt
bezeichnet werden.

Angesichts dessen ist die am 6. 5. 2015 von der Europ�i-
schen Kommission verçffentlichte „Strategie f�r einen
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digitalen Binnenmarkt f�r Europa“,8 welche bereits 2014
im Arbeitsprogramm der Kommission f�r das Jahr 20159

angek�ndigt worden war, mehr als willkommen. Es war
lediglich eine Frage der Zeit, wann die Europ�ische Union
das seit jeher zentrale Bestreben, einen gemeinsamen Bin-
nenmarkt zu errichten, auch auf die digitale Welt erstre-
cken w�rde.

Art. 26 Abs. 2 des Vertrags �ber die Arbeitsweise der
Europ�ischen Union (AEUV) definiert den Binnenmarkt
als „einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie
Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Ka-
pital gem�ß den Bestimmungen der Vertr�ge gew�hrleistet
ist“. Angestrebt wird ein tats�chlicher Markt im çkonomi-
schen Sinne und nicht eine bloße Freihandelszone. Mit der
Strategie f�r einen digitalen Binnenmarkt will die Kom-
mission die Voraussetzungen f�r einen solchen Markt auch
in der Online-Welt schaffen.

Die Strategie umfasst eine Vielzahl von Aspekten, denen
sich die Kommission im Laufe dieses Jahres vorrangig
widmen will. Das Urheberrecht stellt dabei nur einen Teil-
bereich dar. Daneben stehen Themen wie etwa Verbrau-
cherschutz, E-Commerce, Telekommunikationsrecht, Cy-
ber-Sicherheit sowie der Rechtsrahmen f�r audiovisuelle
Mediendienste im Vordergrund. Die verschiedenen Geset-
zesinitiativen lassen sich den drei folgenden S�ulen zuord-
nen:

• S�ule 1: Besserer Online-Zugang f�r Verbraucher und
Unternehmen in ganz Europa,

• S�ule 2: Schaffung der richtigen Bedingungen und glei-
cher Voraussetzungen f�r moderne und digitale Netze
und innovative Dienste,

• S�ule 3: Bestmçgliche Ausschçpfung des Wachstums
der digitalen Wirtschaft.

Die Reform des Urheberrechts ist der ersten S�ule zuge-
ordnet und laut Oettinger „ein ganz wesentliches Element
des Strategie-Papiers“.10 In der Strategie und den dazuge-
hçrigen Arbeitsunterlagen11 stellte die Kommission be-
reits die Kernthemen der avisierten Urheberrechtsreform
vor. Im Fokus steht der Zugang zu digitalen Inhalten sowie
deren Nutzung.

Im Zuge der Umsetzung der Strategie wurden von der
Kommission im letzten Jahr zahlreiche Konsultationen
ins Leben gerufen.12 F�r die Modernisierung des Urhe-
berrechts sind insbesondere die abgeschlossenen Konsul-
tationen zur �berpr�fung der Satelliten- und Kabelricht-
linie 93/83 und zur Rolle von Online-Plattformen und
Intermedi�ren sowie die noch bis zum 1. 4. 2016 laufende
Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des
bestehenden Rechtsrahmens zur Durchsetzung der Rech-
te des geistigen Eigentums13 interessant. Die Ergebnisse
der Konsultationen werden im Laufe dieses Jahres ver-
çffentlicht und sollen in den Gesetzgebungsprozess ein-
fließen.

Neben der Europ�ischen Kommission hat auch das Eu-
rop�ische Parlament die Notwendigkeit einer Moderni-
sierung des europ�ischen Urheberrechts erkannt. Es ver-
abschiedete am 9. 7. 2015 einen Bericht zur Umsetzung
der RL 2001/29 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in
der Informationsgesellschaft.14 Dieser geht auf den Ent-
wurf des Rechtsausschusses des Parlamentes zur�ck,
wobei Julia Reda als Berichterstatterin federf�hrend
war.15

Nachdem sich die Mitteilung zur Strategie insbesondere
mit Blick auf die anstehenden Reformen im europ�ischen
Urheberrecht auf eher abstrakte Aussagen beschr�nkte,
pr�sentierte die Europ�ische Kommission am 9. 12. 2015
die ersten konkreteren Pl�ne. Begleitet von einer Presse-
konferenz16 und einer ausf�hrlichen Pressemitteilung17

stellte die Europ�ische Kommission zum einen den Akti-
onsplan „Schritte zu einem modernen, europ�ischen Urhe-
berrecht“ vor.18 Zum anderen wurde ein Vorschlag f�r eine
Verordnung zur Gew�hrleistung der grenz�berschreiten-
den Portabilit�t von Online-Inhaltediensten im Binnen-
markt vorgelegt. Dieser soll den ersten Schritt der Urheber-
rechtsreform markieren.19

II. Der Aktionsplan

Der Aktionsplan zur Modernisierung des Urheberrechts
verbindet vier verschiedene Themenkomplexe, deren ge-
meinsames Ziel ein gerechter Ausgleich zwischen der
Informationsgesellschaft und der Kreativwirtschaft ist.
Auf der einen Seite soll sichergestellt werden, dass alle
Marktteilnehmer und EU-B�rger ad�quaten Zugang zu
digitalen Inhalten erhalten und Bildung, Forschung und
Innovation nicht unangemessen eingeschr�nkt werden.
Auf der anderen Seite soll das Urheberrecht mit einem
hohen Schutzniveau die weltweite Wettbewerbsf�higkeit
der europ�ischen Kreativwirtschaft st�rken.20 Diese – zum
Teil gegenl�ufigen – Interessen gilt es mit der Urheber-
rechtsreform in Einklang zu bringen.

Erg�nzt wird der Aktionsplan durch ein fast ebenso um-
fangreiches Factsheet mit Fragen und Antworten rund um
das europ�ische Urheberrecht.21

1. Breiterer Zugang zu Inhalten in der gesamten EU

Ein Schwerpunkt bei der Umsetzung der Strategie zur
Schaffung eines digitalen Binnenmarktes ist die grenz-
�bergreifende Verf�gbarkeit urheberrechtlich gesch�tzter
Werke. Dazu z�hlt nicht nur die Portabilit�t von digitalen
Inhalten, welche ein Verbraucher in seinem Heimatland
abonniert oder erworben hat und auch bei Reisen in einen
anderen Mitgliedstaat nutzen mçchte. Vielmehr geht es
der Europ�ischen Kommission auch um ein EU-weites
legales Online-Angebot f�r europ�ische kulturelle Wer-
ke. Denn Studienergebnissen zufolge seien insbesondere
europ�ische audiovisuelle Werke in anderen Mitglied-
staaten h�ufig kaum verf�gbar oder nur sehr schwer
auffindbar. Dies fçrdere nicht nur technische Maßnahmen
wie die Nutzung virtueller Privatnetze (VPN), sondern
auch die Piraterie.22

80 Rauer/Ettig, Die Strategie f�r einen digitalen Binnenmarkt 2/2016 K&R

8 COM(2015) 192 final.
9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_de.htm?locale=en.

10 Oettinger, Editorial K&R 9/2015.
11 SWD(2015) 100 final.
12 Einen guten �berblick �ber die Konsultationen gibt die folgende Seite der

Europ�ischen Kommission: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-
me/consultations.

13 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
item_id=8580.

14 2014/2256(INI); vgl. dazu Rauer/Kaase, GRUR-Prax 2015, 364.
15 Der Entwurf ist abrufbar unter http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-546580+02+DOC+
PDF+V0//DE.

16 http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I11398
7.

17 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_de.htm.
18 COM(2015) 626 final.
19 COM(2015) 627 final.
20 COM(2015) 626 final, S. 2.
21 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6262_de.htm.
22 COM(2015) 626 final, S. 4.



a) Umsetzung

Grund f�r den beschr�nkten Zugang zu digitalen Inhalten
in Europa sind jedoch nicht allein die bestehenden urhe-
berrechtlichen Regelungen, welche der Vergabe von
Mehrgebietslizenzen nicht entgegenstehen. Die gebietsbe-
zogene Einr�umung von Nutzungsrechten beruht in vielen
F�llen auf wirtschaftlichen Erw�gungen wie beispielswei-
se der Finanzierung europ�ischer audiovisueller Produk-
tionen.23 Es m�ssen mithin sowohl die rechtlichen und
politischen Rahmenbedingungen als auch stabile Finan-
zierungsmodelle f�r einen grenz�berschreitenden Zugang
zu Online-Inhalten geschaffen werden. Dieses Ziel soll
schrittweise in Angriff genommen werden, wobei die Eu-
rop�ische Kommission mit dem Aktionsplan als erste Ge-
setzesinitiative einen Vorschlag f�r eine Verordnung zur
Portabilit�t von Online-Inhaltediensten vorgelegt hat (hier-
zu mehr unter III.). Weitere Legislativvorschl�ge wurden
f�r das Fr�hjahr 2016 angek�ndigt.

b) Ausweitung der Satelliten- und Kabelrichtlinie

Als konkrete Option beh�lt sich die Kommission vor, den
Anwendungsbereich der Satelliten- und Kabelrichtlinie
93/83 �ber die �bertragungsarten Satellit und Kabel hin-
aus auch auf Online-�bertragungen zu erweitern.24 Ein
wesentlicher Regelungsgegenstand dieser Richtlinie ist
das sogenannte Sendelandprinzip. Danach findet eine çf-
fentliche Wiedergabe �ber Satellit nur in dem Mitglied-
staat statt, in welchem die Sendesignale von dem Anbieter
ausgestrahlt werden.25 Infolgedessen unterliegt die Satel-
litensendung nicht 28 nationalen Rechtsordnungen, son-
dern einer einzigen f�r welche der Anbieter entsprechende
Nutzungsrechte lizenzieren muss.26

Grunds�tzlich ist eine Satellitensendung mit dem Online-
Angebot von Fernseh- und Hçrfunksendern durchaus ver-
gleichbar.27 In beiden F�llen richtet sich das Angebot pri-
m�r an ein Publikum im Inland und wird lediglich vereinzelt
auch im Ausland genutzt. Vor diesem Hintergrund w�re es
durchaus gerechtfertigt, dass auch das Online-Angebot f�r
Fernseh- und Hçrfunksendungen aus urheberrechtlichen
Gr�nden nicht mehr auf das Inland beschr�nkt werden
muss. Gleichzeitig muss jedoch sichergestellt werden, dass
die europaweite Nutzung bei der Verg�tung der Rechtein-
haber entsprechend ber�cksichtigt wird.28

Kritisiert wird an einer mçglichen Ausweitung der Satel-
liten- und Kabelrichtlinie, dass davon nur das Angebot von
Rundfunksendern, nicht aber von sonstigen Telemedien
umfasst sei.29 Der Zugriff auf Rundfunk- und Fernsehsen-
dungen dient jedoch in ganz besonderem Maße der Infor-
mationsfreiheit sowie der europ�ischen Meinungsvielfalt,
was eine Differenzierung per se rechtfertigen kçnnte.30 F�r
eine einheitliche Regelung spricht hingegen die Zunahme
von Mediendiensten, die sich nicht unter den klassischen
Begriff des Rundfunks subsumieren lassen.

Neben den Ergebnissen der Konsultation �ber die �ber-
pr�fung der EU Satelliten- und Kabelrichtlinie31 sollte die
Europ�ische Kommission auch diesen Aspekt bei der Er-
arbeitung weiterer Gesetzesvorschl�ge ber�cksichtigen.

c) Territorialit�t und Geoblocking

Entgegen vieler Bef�rchtungen, welche nach Verçffentli-
chung der Strategie f�r einen digitalen Binnenmarkt ge-
�ußert wurden,32 l�sst sich dem Aktionsplan nicht entneh-
men, dass die Europ�ische Kommission die Territorialit�t
von Urheberrechten oder die territorial begrenzte Lizen-

zierung an sich nicht in Frage stellt.33 Geoblocking auf-
grund territorial beschr�nkter Nutzungsrechte stellt daher
lediglich ein legitimes Instrument der Rechtsicherung
dar.34

d) Weitere Schritte

Als weitere Mçglichkeiten zur Verbesserung des grenz-
�berschreitenden Zugangs von Online-Inhalten will die
Europ�ische Kommission die Fçrderung der Vergabe von
grenz�berschreitenden Lizenzen sowie die Erleichterung
der Digitalisierung und Zug�nglichmachung vergriffener
Werke pr�fen.35 Wie genau diese Maßnahmen ausgestaltet
werden sollen, l�sst sich dem Aktionsplan hingegen nicht
entnehmen.

In politischer Hinsicht sollen Programme wie „Kreatives
Europa“ weiter etabliert werden. Geplant sind unter ande-
rem die Fçrderung von Katalogen zum Angebot europ�i-
scher Filme, die Schaffung von Lizenzzentralen sowie die
Sicherstellung der Finanzierung von Untertitelung und
Synchronisierung.36

2. Ausnahmen vom Urheberrecht f�r eine innovative
und inklusive Gesellschaft

Zweiter Themenschwerpunkt des Aktionsplans sind die
Schranken des Urheberrechts. Nach geltendem Recht
sind insbesondere in Art. 5 der RL 2001/29/EG verschie-
dene Schrankenbestimmungen vorgesehen, deren Umset-
zung in nationales Recht jedoch weitestgehend fakultativ
ist.37 Dies hat zur Folge, dass in den einzelnen Mitglied-
staaten nicht nur unterschiedliche Schrankenbestimmun-
gen existieren, sondern diese auch zum Teil an unter-
schiedliche Voraussetzungen gekn�pft sind.38 Die Ausle-
gung von Schrankenbestimmungen hat daher – insbeson-
dere im Bereich Bildung und Forschung – zu einer
Vielzahl von Vorlagen an den EuGH gef�hrt.39 Dar�ber
hinaus muss gepr�ft werden, ob alle Schrankenbestim-
mungen in dieser Form noch zeitgem�ß sind oder es mit
Blick auf neuere technische Entwicklungen einer Anpas-
sung respektive einer Erg�nzung des Schrankenkanons
bedarf.40

Konkret k�ndigt die Europ�ische Kommission zun�chst
lediglich die Umsetzung des Vertrags von Marrakesch zur
Erleichterung des Zugangs von verçffentlichten Werken
f�r blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Perso-
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23 Vgl. auch Stieper, GRUR 2015, 1145, 1146; Schwarz, ZUM 2015, 950,
951; Ohly, ZUM 2015, 942, 945.

24 COM(2015) 626 final, S. 5.
25 Art. 1 Abs. 2 lit. b) der RL 93/83/EWG.
26 Weiden, GRUR 2015, 968, 969.
27 Dçrr, ZUM 2015, 954, 958.
28 Ohly, GRUR 2015, 942, 948.
29 Stieper, GRUR 2015, 1145, 1147; krit. aus Sicht aus der Filmindustrie

Schwarz, ZUM 2015, 950, 953.
30 Ohly, GRUR 2015, 942, 947 f.
31 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-review-eu-satel

lite-and-cable-directive.
32 Vgl. Schwarz, ZUM 2015, 950, 952 f.; Wiebe, ZUM 2015, 932, 941.
33 So bereits Dçrr, ZUM 2015, 954, 955; vgl. auch Factsheet (Fn. 21) Ziff. 2

letzte Frage.
34 Ohly, GRUR 2015, 942, 947.
35 COM(2015) 626 final, S. 6.
36 COM(2015) 626 final, S. 7, vgl. auch Factsheet (Fn. 21) Ziff. 2.
37 Zwingend vorgeschrieben ist lediglich Art. 5 Abs. 1 der RL 2001/29/EG

(vor�bergehende Vervielf�ltigungshandlungen) sowie Art. 6 der RL 2012/
28/EU �ber die zul�ssige Nutzung von verwaisten Werken.

38 COM(2015) 626 final, S. 7.
39 Vgl. nur EuGH, 11. 9. 2014 – C-117/13, K&R 2014, 723 – TU Darmstadt/

Eugen Ulmer oder EuGH, 16. 7. 2009 – C-5/08, K&R 2009, 707 – Infopaq.
40 COM(2015) 626 final, S. 7.



nen41 an. Unter Vorbehalt weiterer Pr�fung zieht sie je-
doch auch gesetzliche (Neu)Regelungen f�r die folgenden
Themenbereiche in Erw�gung:

• Text- und Data-Mining durch Forschungseinrichtun-
gen,

• Veranschaulichung im Unterricht,

• Erhaltung des Kulturerbes insbesondere mit Blick auf
digital entstandene und digitalisierte Werke,

• Fernabfrage von Forschungseinrichtungen und wissen-
schaftlichen Bibliotheken,

• Panoramafreiheit.

Insgesamt mçchte die Europ�ische Kommission das Har-
monisierungsniveau in diesem Bereich deutlich anheben
und noch mehr obligatorische sowie grenz�berschreitende
Schrankenbestimmungen implementieren.42

Dar�ber hinaus weist die Europ�ische Kommission in
ihrem Aktionsplan darauf hin, dass auch mit Blick auf
die Kompensation der Rechteinhaber f�r die Einschr�n-
kung ihrer Nutzungsrechte erhebliche Rechtsunsicherheit
besteht.43 Auch hier will die Kommission pr�fen, inwie-
fern legislative Maßnahmen erforderlich sind.44

3. Schaffung eines gerechteren Markts

Der dritte Schwerpunkt des Aktionspapiers liegt auf einer
gerechten Verteilung der Wertschçpfung von Online-In-
halten. Hier f�hren neue Formen der Online-Verbreitung –
wie zum Beispiel �ber Aggregationsdienste oder be-
stimmte Online-Plattformen – zu ungleichen Wettbe-
werbsvoraussetzungen.45 Aus urheberrechtlicher Sicht
ist in diesem Zusammenhang insbesondere von Relevanz,
wie die Begriffe der „çffentlichen Wiedergabe“ und der
„çffentlichen Zug�nglichmachung“ auszulegen und von-
einander abzugrenzen sind. So wurde dem EuGH eine
Reihe von Fragen zur Einordnung verschiedener Online-
Nutzungsformen vorgelegt.46 Die Entscheidungen der Lu-
xemburger Richter beantworten jedoch bei weitem nicht
alle Fragen und stoßen auch in der Literatur mitunter auf
Kritik.47 Vor diesem Hintergrund ist es durchaus zu be-
gr�ßen, dass die Abgrenzung und Auslegung der genann-
ten Begriffe nun durch den europ�ischen Gesetzgeber
hinterfragt wird.

Eine Urheberrechtsabgabe auf klassische Hyperlinks
schließt die Europ�ische Kommission bereits in ihrem
Factsheet ausdr�cklich aus.48 Im Fokus stehen vielmehr
die T�tigkeiten verschiedener Mittler von Online-Inhalten
wie zum Beispiel Nachrichtenaggregatoren. Denn diese
arbeiten nicht mit klassischen Hyperlinks, sondern erzielen
auch Einnahmen durch die Wiedergabe von kleinen Aus-
z�gen aus Artikeln (sog. Snippets). Die Kommission mçch-
te daher evaluieren, ob diesbez�glich Handlungsbedarf
besteht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den
Versuchen einiger Mitgliedstaaten, ein Leistungsschutz-
recht f�r Presseverleger zu etablieren.49 Ein solches Recht
wurde 2013 in Deutschland und ein Jahr sp�ter in Spanien
eingef�hrt und es ist seither hçchst umstritten.50 Das Leis-
tungsschutzrecht r�umt Presseverlegern f�r einen be-
stimmten Zeitraum ein ausschließliches Recht der çffent-
lichen Zug�nglichmachung an dem Presseerzeugnis ein, so
dass die Wiedergabe von Snippets durch Nachrichtenag-
gregatoren einer Einwilligung des Presseverlegers bedarf.
Weder in Deutschland noch in Spanien konnten Presse-
verleger dadurch jedoch tats�chlich Lizenzentgelte reali-
sieren.51

4. Bek�mpfung der Piraterie

Gegenstand des vierten Themenkomplexes ist die effekti-
ve Durchsetzung der Urheberrechte. Diesbez�glich sieht
der Aktionsplan insgesamt drei Maßnahmen vor.52 Erstens
soll ein Mechanismus zur Nachverfolgung der Geldfl�sse
auf Selbstregulierungsbasis etabliert werden, welcher
durch rechtliche Maßnahmen flankiert werden kann. Zwei-
tens wird die RL 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rech-
te des geistigen Eigentums �berpr�ft werden. Daf�r wurde
am 9. 12. 2015 die Konsultation zur Bewertung und Mo-
dernisierung des bestehenden Rechtsrahmens zur Durch-
setzung der Rechte des geistigen Eigentums verçffent-
licht.53 Drittens soll der Handlungsbedarf mit Blick auf
Melde- und Abhilfemechanismen sowie deren dauerhafte
Wirksamkeit ermittelt werden.

5. Langfristige Zukunftsperspektive

Schließlich geht die Europ�ische Kommission in ihrem
Aktionsplan auch auf das langfristige Ziel einer Voll-
harmonisierung des europ�ischen Urheberrechts ein.54

Dieses soll auch bei der Umsetzung der bereits avisierten
Legislativvorschl�ge nicht aus den Augen verloren wer-
den. Einen Zeithorizont f�r dieses Ziel nennt der Akti-
onsplan jedoch nicht. Daher h�lt auch die Europaabge-
ordnete Julia Reda eine zeitnahe Umsetzung f�r unwahr-
scheinlich.55

III. Die Verordnung

Gemessen an dem umfassenden Aktionsplan der Euro-
p�ischen Kommission kann der Vorschlag f�r die Ver-
ordnung zur Gew�hrleistung der grenz�berschreitenden
Portabilit�t von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt56

in der Tat nur als „Appetizer“ bezeichnet werden.57 Nach
dem Entwurf der Kommission muss ein Anbieter von
Online-Inhaltediensten seinem Abonnenten ermçglichen,
auf den abonnierten Online-Inhalt auch dann zuzugrei-
fen, wenn er sich vor�bergehend in einem anderen Mit-
gliedstaat aufh�lt. Ein Netflix- oder Maxdome-Abonnent
soll mithin auch dann in den Genuss der von ihm abon-
nierten digitalen Inhalte kommen, wenn er aus privaten
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oder beruflichen Gr�nden in einen anderen Mitgliedstaat
reist.

Anders als viele andere Fragestellungen rund um den
grenz�berschreitenden Zugang von Online-Inhalten stçßt
das gesetzgeberische Ziel der Verordnung zur Portabilit�t
kaum auf Kritik.58 Sollte der Entwurf in dieser Form ver-
abschiedet werden, sind Rechtsstreitigkeiten jedoch vor-
programmiert. Insbesondere bleibt offen, wann der Auf-
enthalt in einem anderen Mitgliedstaat noch als „vor�ber-
gehend“ im Sinne von Art. 2 lit. d) des Vorschlags zu
bezeichnen ist und wann nicht. Dies soll laut der Europ�i-
schen Kommission der Dienstleister selbst festlegen.59

Dar�ber hinaus stellt sich die Frage nach einem effektiven
Registrierungssystem, mit welchem der Wohnsitzmit-
gliedstaat verifiziert werden kann, und nach einer Kontrol-
le des vor�bergehenden Aufenthalts.60

Bereits im Vorfeld wurde eingewandt, dass es einigen
Online-Inhaltediensten ohne direkte Kundenbeziehung –
wie etwa denen des çffentlich-rechtlichen Rundfunks –
unmçglich sein werde, den Aufenthaltsort der Nutzer so-
wie die Dauer des Aufenthalts in einem anderen Mitglied-
staat zu �berpr�fen.61 Nach Art. 2 lit. e des Entwurfs er-
streckt sich der Anwendungsbereich der Verordnung nun-
mehr nur auf Online-Inhaltedienste, welche ihre Leistun-
gen gegen Zahlung eines Geldbetrages erbringen oder
welche den Wohnsitzmitgliedstaat des Abonnenten ohne-
hin �berpr�fen. Ein Anbieter von kostenfreien Inhalten soll
mithin nicht gezwungen sein, kostenintensive Maßnahmen
zur Bestimmung des Wohnsitzmitgliedstaates einzuf�h-
ren.62

Die Kommission strebt an, dass die Verordnung bereits
Ende 2017 in Kraft tritt und auch f�r bereits geschlossene
Vertr�ge Anwendung findet.

IV. Ausblick

Der Verordnungsentwurf zur Portabilit�t von abonnierten
Online-Inhalten ist nur ein kleiner Schritt hin zu einer
grenz�bergreifenden Nutzung europ�ischer Werke. Der
von der Europ�ischen Kommission angestrebte Zugang

zu neuen Inhalten aus anderen Mitgliedstaaten wird damit
hingegen noch nicht erreicht.63

Dar�ber hinaus erf�llt auch der Aktionsplan die hohen
Erwartungen an eine Modernisierung des europ�ischen
Urheberrechts nicht. Er beschr�nkt sich vielmehr auf eine
punktuelle Regelung von Einzelproblemen. Besonders
deutlich wird dies bei der avisierten �berarbeitung der
Schrankenbestimmungen, wof�r die Kommission kurzfris-
tig lediglich Legislativvorschl�ge f�r einige wenige Berei-
che in Betracht ziehen will. Bedenkt man, dass ein funk-
tionierendes Urheberrecht voraussetzt, dass die Interessen
der Rechteinhaber und der Allgemeinheit in einen gerech-
ten Ausgleich gebracht werden, erscheint es wenig sinn-
voll, die Nutzungsrechte zu harmonisieren und gleichzeitig
den Mitgliedstaaten einen erheblichen Gestaltungsspiel-
raum bei den Schrankenbestimmungen einzur�umen.
Denn Nutzungsrechte auf der einen Seite und Schranken-
bestimmungen auf der anderen Seite stehen in einem emp-
findlichen Abh�ngigkeitsverh�ltnis.64

Aber auch andere grundlegende Fragestellungen, welche
dringend einer europaweiten Kl�rung bed�rfen, l�sst die
Europ�ische Kommission bislang unerw�hnt. Dies betrifft
unter anderem die Erschçpfung von digitalen Werken
sowie den Verleih von E-Books.65 Nicht nur die Empfeh-
lungen des Europ�ischen Parlamentes, sondern auch die
Vielzahl von Vorlagen an den EuGH zeigen, dass es bis zur
Modernisierung des europ�ischen Urheberrechts noch ein
weiter Weg ist. Der von der Europ�ischen Kommission
vorgelegte Aktionsplan sowie der Verordnungsentwurf zur
Portabilit�t sind auf diesem Weg tats�chlich nur die ersten
Schritte.
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StA Dr. Thomas Haug, LL.M. (Exeter), Dipl.-Jur. (Informations- und Medienrecht), Darmstadt*

Zur Zul�ssigkeit der Sperrung von YouTube wegen
einzelner rechtswidriger Inhalte
Zugleich Kommentar zu EGMR, Urteil vom 1. 12. 2015 – 48226/10 und 14027/11 –
Cengiz u. a. gegen T�rkei

Im vorliegenden Fall entschied der EGMR, dass die Sper-
rung einer ganzen Website zwar nicht per se mit Art. 10
EMRK unvereinbar ist, wenn auch nur einzelne Teile der
Website rechtswidrige Inhalte enthalten, dass daf�r aber
hohe Anforderungen bestehen. Zudem betonte er die Be-
deutung des sog. „user generated content“ f�r die çffent-
liche Meinungsbildung.

I. Sachverhalt

Am 8. 5. 2008 verf�gte ein Istanbuler Strafgericht auf
Grundlage des „Gesetzes zur Regulierung des Internet

K&R 2/2016 Haug, YouTube-Sperrung 83

* Mehr �ber den Autor erfahren Sie auf S. VIII. Der Volltext der Entschei-
dung ist in franzçsischer Sprache im K&R Online-Archiv unter www.kom
munikationundrecht.de mit der Volltext-ID KuRL2016-83 abrufbar.


